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Paul – Moor – Schule               
 

 

 Schule mit dem Förderschwerpunkt 

 - Geistige Entwicklung -    

 Sonderpädagogisches  

              Beratungs- und Förderzentrum 

              Förderschule des Werra-Meißner Kreises 
 Langenhainer Straße 19 

 37287 Wehretal-Reichensachsen 

 Tel.: 05651 – 992850    Fax: 05651-992849 

 
Wehretal, den 25.04.2022 

 

Erweiterung des Hygieneplans Corona 10.0  für die Schulen in Hessen 

ab dem 02.05.2022 für die spezifischen Bedingungen der Paul-Moor-

Schule als Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 

 

Der vorliegende Hygieneplan Corona 10.0 des Hessischen Kultusministeriums für die 

Schulen in Hessen tritt am Montag, den 02.05.2022 in Kraft. Ergänzend zu den darin 

beschriebenen Änderungen, bitten wir folgende Konkretisierungen und Umsetzung 

für unsere Schule zu beachten: 

Zu 2. Testobliegenheiten 

Negativnachweise zur Teilnahme am Präsenzunterricht sind nicht mehr erforderlich. 

Die Testungen in der Schule entfallen. Allen Schüler*innen und Lehrkräften sowie 

dem sonstigen Personal werden wöchentlich zwei Antigen-Schnelltests für eine 

freiwillige Testung zu Hause zur Verfügung gestellt.  Ein Testnachweis ist nicht 

erforderlich.   

Dazu erhalten die Eltern per Elternbrief die Möglichkeit die Testbereitschaft für ihr 

Kind zu bekunden. Die Meldung des Testwunsches (für Schüler wie Lehrkräfte) gilt bis 

zu den Sommerferien, Änderungswünsche können schriftlich kommuniziert werden. 

Jede gemeldete Schüler*in oder Lehrkraft erhält in entsprechenden Abständen 5er-

Testkits.  

Meldepflicht 

Infektionsfälle unter Schüler*innen, Lehrkräften oder sonstigen Personal müssen mit 

Datum des positiven Testergebnisses an die Schule gemeldet werden. Diese 

werden daraufhin dem Schulamt und dem Gesundheitsamt gemeldet. 
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Zu 3. Hygienemaßnahmen 

Persönliche Hygiene – Raumhygiene - Reinigung 

Die Empfehlungen zur persönlichen Hygiene (Händewaschen, Husten- und 

Niesetikette, geringer Körperkontakt) sowie die Raumhygiene (alle 20 Minuten Stoß- 

oder Querlüften) sind  zu berücksichtigen sowie Oberflächen regelmäßig zu 

reinigen. 

Desinfektion 

Eine Desinfektion der Fahrzeuge im Pausenbetrieb ist nicht mehr notwendig. Ebenso 

reicht eine Reinigung mit Reinigungstüchern/Lappen aus, um Tische und technische 

Geräte nach/vor Gebrauch zu reinigen. Eine Desinfektion ist dann nötig, wenn die 

Fläche/ das Gerät mit Körperausscheidungen kontaminiert wurde. 

Masken 

Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske in der Schule besteht nicht 

mehr. Wir empfehlen das Tragen einer Maske in körpernahen Situationen, in denen 

anhaltend kein Abstand gehalten werden kann. 

Des Weiteren wird das Tragen einer medizinischen Maske im Fall einer Infektion in 

der betroffenen Klasse für den Rest der Woche empfohlen. 

Abstand – Pausen – Wegeführung 

Die ständige Einhaltung eines Mindestabstandes während des Schul- und 

Unterrichtsbetriebs ist nicht mehr nötig. 

Die Einteilung der Pausenbereiche für die verschiedenen Stufen ist aufgehoben. 

Die Schüler*innen werden weiterhin von den Lehrkräften am Bus abgeholt und 

nach Unterrichtsschluss wieder zum Bus gebracht. Die Regelung des Ausstiegs bleibt 

gestaffelt. 

Die Wegeführung über das Außengelände bleibt erhalten. Zum Aufsuchen von 

Fach- und Differenzierungsräumen ist der Gang durch das Schulgebäude in 

angegebener Laufrichtung möglich.  
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Zu 4. Personaleinsatz - Unterrichtsangebote 

Für den Personaleinsatz gibt es keine Einschränkungen.   

Alle Fachräume können uneingeschränkt genutzt werden. 

Alle Differenzierungskurse und lerngruppenübergreifende Angebote finden statt 

(Deutsch- und Matheleiste, Sport- und Schwimmkurse, Konfirmandenunterricht, 

Praxistage, Fußball, …).  

Sport – und Musikunterricht können ohne Einschränkungen stattfinden.  

Die Verarbeitung von Lebensmitteln erfolgt bis zum Ende des Schuljahres 

ausschließlich im Praxistag zur Berufsorientierung. Der Bistrobetrieb mit Bewirtung ist 

möglich. 

Die Küchen in den Klassen können zum Abwasch und Erledigung der Klassendienste 

sowie als Arbeitsplatz zur Differenzierung genutzt werden. 

Der Wochenabschluss bleibt in diesem Schuljahr in der derzeitigen online-Version 

über die Homepage bestehen.  

WPU startet  im neuen Schuljahr.  

Fortbildungen 

Fortbildungen sind als Präsenzveranstaltung, digital oder als hybride Veranstaltung 

möglich, falls nötig auch während der Unterrichtszeit. 

 

Zu 5. Befreiung von der Teilnahme am Präsenzunterricht 

Schüler*innen können vom Präsenzunterricht befreit werden, wenn sie selbst oder 

Angehörige des Haushalts aufgrund einer ärztlich bestätigten Vorerkrankung oder 

Immunschwäche im Falle einer Infektion dem Risiko eines schweren 

Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind. 

 

Zu 10. Praktika und Klassenfahrten 

Praktika zur Berufsorientierung werden durchgeführt. 

Klassenfahrten sind möglich; es gelten die Vorgaben am Zielort.  

Bei Schulgottesdiensten ist ggf. das Hygienekonzept der Kirche zu beachten. 


